
V E R E I N B A R U N G 
 
zwischen dem Aargauischen Jagdschutzverein (AJV), dem Aar-
gauischen Waldwirtschaftsverband und dem Aargauischen Orien-
tierungslauf-Verband (AOLV) 
 
 
Der Aargauische Jagdschutzverein (AJV) und der Aargauische Waldwirtschafts-
verband anerkennen, dass der Orientierungslauf im Rahmen von Art. 699 ZGB 
und der Bestimmungen des Waldgesetzes gestattet ist und dem Wald eine Erho-
lungsfunktion zukommt. Der Aargauische Orientierungslauf-Verband (AOLV) 
anerkennt, dass bei der Durchfü hrung von Orientierungsläufen nach dem Bundes-
gesetz ü ber die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel fü r einen 
ausreichenden Schutz des Wildes zu sorgen ist und die Bestimmungen der Wald-
gesetzgebung einzuhalten sind. 
 
In diesem Sinne treffen die drei Verbände folgende Vereinbarung: 
 
1. Kartenherstellung 
Während der Planung fü r die Neuerstellung oder die Revision einer OL-Karte setzt 
sich der Herausgeber mit den Jagdgesellschaften in Verbindung, um die Ausschei-
dung von Wildruhezonen und deren Bekanntgabe bei Kartenverkäufen abzuspre-
chen. 
 
2. Wildruhezonen 
2.1. Zwischen dem Herausgeber der OL-Karte und den Jagdgesellschaften ver-

einbarte Wildruhezonen sind ohne anderweitige Vereinbarung mit den 
Jagdgesellschaften fü r alle Kartenbenü tzer verbindlich. Jede Partei kann die 
Revision der Ausscheidung verlangen, insbesondere fü r die Durchfü hrung 
von Orientierungsläufen mit mehr als 150 Teilnehmern (das Begehren ist 
spätestens zwei Wochen nach deren Meldung zu stellen). Bis zur Neufest-
setzung gelten die bisherigen Wildruhezonen weiter (erfolgt die Neufestset-
zung nicht spätestens vier Wochen vor der Durchfü hrung des Orientie-
rungslaufes, gelten fü r diesen nach wie vor die bisherigen Wildruhezonen). 

2.2. Fü r die Setz- und Aufzuchtzeit werden insbesondere fü r Orientierungsläufe 
mit ü ber 50 Teilnehmern auf Verlangen vergrösserte Wildruhezonen festge-
legt. 

2.3. Können sich die Parteien nicht ü ber die Grösse der Wildruhezonen einigen, 
werden diese vom Schiedsgericht (vgl. Ziffer 7.3) verbindlich festgelegt. 

 
 
 



3. Meldewesen 
3.1. Orientierungsläufe mit bis zu 50 Teilnehmern bedü rfen keiner Meldung. 
3.2. Orientierungsläufe mit mehr als 50 Teilnehmern meldet der Veranstalter 

spätestens vier Wochen vorher, solche mit mehr als 150 Teilnehmern spä-
testens zehn Wochen vorher direkt den betroffenen Jagdgesellschaften und 
Gemeindeforstämtern. 

3.3. Es wird angestrebt, Orientierungsläufe mit mehr als 150 Teilnehmern be-
reits bis Ende November des Vorjahres dem Aargauischen Waldwirt-
schaftsverband zuhanden der Gemeindeforstämter und dem Aargauischen 
Jagdschutzverein gesamthaft zu melden. 

3.4. Bei Orientierungsläufen mit mehr als 150 Teilnehmern gibt der Veranstalter 
den Jagdgesellschaften mit der Meldung Ort und Zeit fü r eine Absprache 
betreffend die Ausscheidung von Wildruhezonen bekannt, wenn er der 
Bahnlegung nicht die gemäss Ziffer 2.1. vereinbarten Wildruhezonen 
zugrunde legt. Das weitere Verfahren richtet sich nach Ziffer 2. Den 
Gemeindeforstämtern ist mitzuteilen und zuzusichern, dass die 
Bestimmungen ü ber die Wald- und Naturschutzgesetzgebung eingehalten 
werden. Ö ffentlichrechtliche Vorschriften vorbehalten, sind keine weiteren 
Massnahmen erforderlich. Die Gemeindeforstämter geben allfällige solche 
dem Veranstalter spätestens acht Wochen vor der Durchfü hrung des 
Orientierungslaufes bekannt. 

 
4. Setz- und Aufzuchtzeit 
4.1. Während der Zeit vom 15.April bis 15.Juni werden Orientierungsläufe mit 

mehr als 150 Teilnehmern in Gebieten durchgefü hrt, die aufgrund ihrer La-
ge und Grösse als weniger empfindlich eingestuft werden. Bei Einhaltung 
der fü r diese Zeit geltenden vergrösserten Wildruhezonen können solche 
Orientierungsläufe jedenfalls in folgenden Waldgebieten durchgefü hrt wer-
den, sofern die kartierten Waldflächen (Laufgebiete) mindestens fü nf Quad-
ratkilometer umfassen: Egg-Platten, Acheberg, Siggenberg, Bowald, Ba-
regg-Hasenberg-Heitersberg, Baldegg-Horn, Salhöchi-Wasserfluh, Geiss-
berg, Linnerberg-Grund, Chestenberg, Erdmandlistein, Rietenberg, Liebeg-
gerwald, Wampfle-Homberg, Rü tihof, Roggehuse, Tiersteinberg-Kei, 
Steppberg-Sonnenberg, Rheinfelderberg, Munihubel-Schlosswald, Lang-
holz, Glashü tten-Chilchberg (Benennung der Waldgebiete nach Bezeich-
nungen auf OL-Karten). Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 800 festge-
setzt. 

4.2. An den letzten vier vollen Wochenenden im Mai und den drei dazwischen 
liegenden Wochen finden keine Orientierungsläufe mit mehr als 150 Teil-
nehmern statt. 

 
 
 



5. Belegungsdichte mit Läufen mit OL-Karten des AOLV 
5.1 Orientierungsläufe mit mehr als 150 Teilnehmern werden pro Jahr nicht 

mehr als einmal im gleichen Revier durchgefü hrt. Im Einvernehmen mit der 
Jagdgesellschaft kann ein zweiter Orientierungslauf mit mehr als 150 Teil-
nehmern durchgefü hrt werden. 

5.2. Orientierungsläufe mit mehr als 800 Teilnehmern werden nicht häufiger als 
alle zwei Jahre im gleichen Revier durchgefü hrt. 

5.3. Pro Jagdpachtperiode (acht Jahre) findet pro Revier eine zweijährige Pause 
von Orientierungsläufen mit mehr als 150 Teilnehmern statt. 

5.4. Pro Jagdpachtperiode darf pro Revier nicht mehr als ein Orientierungslauf 
mit mehr als 150 Teilnehmern während der Setz- und Aufzuchtzeit stattfin-
den. 

5.5. Pro Jagdpachtperiode darf pro Revier nicht mehr als ein Orientierungslauf 
mit mehr als 2000 Teilnehmern stattfinden. 

 
6. Besondere OL 
6.1. Die heute aus zwei kleinen Orientierungsläufen (mit weniger als 150 Teil-

nehmern) bestehende Nacht-OL-Saison wird nicht erweitert. 
6.2. Vorbehalten bleibt die periodische Durchfü hrung der Schweizer-Nacht-OL-

Meisterschaft wie bisher. 
 
7. Durchfü hrungsbestimmungen 
7.1. Die Parteien stimmen darin ü berein, dass mit dieser Vereinbarung der 

Schutz des Waldes und des Wildes wie auch die Interessen des Orientie-
rungslaufes in genü gender Weise gewährleistet sind. 

7.2 Die Parteien verpflichten sich, diese Vereinbarung in ihren Verbänden 
durchzusetzen, soweit dies im Rahmen ihrer Kompetenz liegt. Der AOLV 
koordiniert darü ber hinaus im Rahmen seiner Möglichkeiten Dritte, ohne 
aber garantieren zu können, dass diese die Bestimmungen dieser Vereinba-
rung freiwillig einhalten (vorbehältlich der Bestimmungen gemäss Ziffer 5). 

7.3. Halten die Parteien AOLV und AJV oder deren Angehörige Bestimmungen 
dieser Vereinbarung nicht ein oder setzen sie die Vereinbarung nicht durch 
oder können sie sich bei deren Durchfü hrung nicht einigen, sind die Betrof-
fenen berechtigt, das Schiedsgericht anzurufen. Die ordentliche Gerichts-
barkeit ist insoweit ausgeschlossen. 
Das Schiedsgericht setzt sich zusammen aus je einem Vertreter der Parteien 
AJV und AOLV, die sich auf ein drittes Mitglied einigen, das dem Forst 
angehört. Das Schiedsgericht verwendet sich fü r eine einvernehmliche Re-
gelung und ruft gegebenfalls eine oder beide Parteien zur Einhaltung bzw. 
Durchsetzung der Bestimmungen dieser Vereinbarung auf. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, trifft das Schiedsgericht eine verbind-
liche und endgü ltige Entscheidung. Werden vom Schiedsgericht festgelegte 
Laufdaten und -orte von einer Partei oder deren Angehörigen nicht akzep-



tiert, fällt ein neues Schiedsgericht gegen die Partei, die den Entscheid nicht 
akzeptiert hat oder deren Angehörige den Entscheid nicht akzeptiert haben, 
eine Geldbusse von Fr.100. –  bis Fr.5000. –  aus, welche der Gegenpartei zu 
bezahlen ist. Gleiches gilt, wenn eine Partei oder deren Angehörige zur 
Wahrung ihrer Interessen nicht das vorgesehene Schiedsverfahren, sondern 
andere Verfahren einschlagen. Mit dem gleichen Bussenrahmen ahndet ein 
Schiedsgericht auch die Postensetzung in Wildruhezonen. Ü berdies kann 
die andere Partei nach erfolgloser Ansetzung einer angemessenen Nachfrist 
mit sofortiger Wirkung von der Vereinbarung zurü cktreten. Das Schiedsge-
richt bestimmt das anwendbare Verfahren von Fall zu Fall. Trifft es keine 
Regelung, gelten subsidiär die Bestimmungen des Konkordates ü ber die 
Schiedsgerichtsbarkeit vom 27.8.1969. 

7.4. Die Parteien sind gehalten, zur Vermeidung von Streitigkeiten eigene Ver-
trauensleute zu bestimmen, die von den Parteien und deren Angehörigen 
zur Beratung beizuziehen sind. 

7.5. Diese Vereinbarung ersetzt die bisherige Vereinbarung AJV-AOLV vom 
18.9.1989. Sie tritt am 1.Januar 1995 in Kraft. Sie wird fü r die Dauer von 
fü nf Jahren getroffen. Sie erneuert sich stillschweigend fü r weitere fü nf Jah-
re, wenn sie nicht spätestens ein Jahr vor Ablauf von einer Partei gekü ndigt 
wird. 

7.6. Fü r bei Inkrafttreten dieser Vereinbarung bereits bestehende OL-Karten 
wird das Verfahren betreffend Wildruhezonenfestsetzung innert eines Jah-
res nachgeholt, sofern es nicht bereits stattgefunden hat. 

7.7. Massgebend sind auch die öffentlichrechtlichen Bestimmungen. 
 
Wildegg, den  
 
Aargauischer Jagd-
schutzverein (AJV) 

 Aargauischer Orientie-
rungslauf-Verband 
(AOLV) 
 

 Aargauischer  
Waldwirtschaftsverband 
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